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Gesetzentwurf zur Anpassung der Betreuer- und Vormündervergütung 
(19/8694) 

Stellungnahme zur Anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
des Bundestages am 6. Mai 2019 

 

Die Bundesregierung hat am 25. März 2019 den Gesetzentwurf zur Anpassung der 
Betreuer- und Vormündervergütung vorgelegt. Wir bedanken uns für die Gelegenheit 
der Stellungnahme im Rechtsausschuss. 

 

A. Grundsätzliche Bewertung 

Die Caritas und ihre Fachverbände SkF und SKM begrüßen grundsätzlich die Zielset-
zung des Gesetzentwurfes, die Finanzierung der unverzichtbaren Arbeit der Betreu-
ungsvereine in Zusammenarbeit mit den Ländern zu stärken und für eine angemes-
sene Vergütung der Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer zeitnah Sorge zu tragen. 

Wir unterstützen das Ziel, mit einer auskömmlichen Vergütung klare Anreize für eine 
qualitativ gute Betreuung zu setzen. 

Die Regelungen sind aber nicht weitreichend genug, um diese Zielvorhaben tatsäch-
lich umzusetzen. Wir lehnen den Gesetzentwurf aber nicht ab, um eine schnelle und 
längst überfällige Erhöhung der Betreuer- und Vormündervergütung nicht zu verhin-
dern.  

 

Wir unterstützen folgende Aspekte des Gesetzentwurfes: 

Die Beibehaltung des pauschalisierten Vergütungssystems und die Fortschreibung 
durch vereinfachte Fallpauschalen, die einfach, streitvermeidend und kalkulierbar sind, 
ist unseres Erachtens der richtige Weg. 

Die Erhöhung der Vergütung an den bei den Betreuungsvereinen zur Refinanzierung 
einer Vollzeit-Vereinsbetreuerstelle anfallenden Kosten zu orientieren und mit der Ent-
geltordnung Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Sozial- und Erziehungsdienst 
(TVÖD-SuE) objektivierbare Kriterien zu entwickeln, begrüßen wir ausdrücklich. 

Wir teilen die Auffassung, dass Anreize für eine qualitativ gute Betreuung eingeführt 
werden sollten. 
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Wir nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass gesetzliche Änderungen im Sozialrecht 
und veränderte Strukturen im Hilfesystem berücksichtigt werden. 

Wir begrüßen die Einführung einer gesonderten Pauschale bei Abgabe einer ehren-
amtlich geführten Betreuung an einen beruflichen Betreuer. 

Wir haben mit Erleichterung die kontinuierliche Verständigung mit den Ländern im Vor-
feld beobachtet und hoffen sehr, dass diesmal die Zustimmung im Bundesrat erreicht 
werden kann. Wir beobachten allerdings mit Sorge die aktuellen Versuche der Länder, 
weitere Kosteneinsparungen zu Lasten der Vereine zu fordern.  
 
 
Bedenken und Kritikpunkte haben wir zu folgenden Aspekten des Gesetzentwurfes: 
 
Die Erhöhung um durchschnittlich 17 % ist nach fast 14 Jahren unveränderten Vergü-
tung, aber fortwährender Tariferhöhung, für unsere Betreuungsvereine und vormund-
schaftsführenden Vereine zu niedrig. Hier müssen wir mit Personalkostenzuwächsen 
von mindestens 25 % kalkulieren. 
 
Der Gesetzentwurf enthält nicht die seit langem geforderte Dynamisierungsregelung 
sondern lediglich eine Evaluierung nach vier Jahren. Das ist viel zu spät, zumal mit 
tatsächlichen Anpassungen frühestens nach weiteren zwei bis drei Jahren gerechnet 
werden kann. Die Tarifentwicklung wird aber kontinuierlich fortschreiten. Somit werden 
die Betreuungsvereine bereits vor Ablauf der vier Jahre erneut in eine prekäre Schief-
lage geraten.  
 
Den errechneten Fallpauschalen liegen u.E. einige zu gering berechneten Kosten zu-
grunde: 
Die benannten Overheadkosten in Höhe von 4 % bilden nicht die tatsächlichen Kosten 
in unseren Betreuungsvereinen ab. Unsere Vereine kalkulieren hier mit mindestens - 
seitens der KGSt empfohlenen - 10%. 
 
Die Reduzierung der Sachkostenpauschale um die „Kosten in den dezentralen Einhei-
ten für Software und Pflege“ um 900 Euro auf 7.810 Euro ist nicht nachvollziehbar. Es 
fehlt außerdem die seit langem geforderte Regelung zur zusätzlichen Übernahme der 
Dolmetscherkosten. 
 
Die zugrunde gelegten Jahresnettoarbeitsstunden sind mit 1.605 hoch bemessen. Un-
sere Vereine kalkulieren mit 1.584 Stunden nach KGSt. Davon werden sechs Wochen 
Urlaub, zwei Wochen Krankheit und zehn Feiertage im Jahr abgezogen. Gerade die 
Betreuungsvereine garantieren mit ihrer Organisationstruktur eine hohe Qualität in der 
Betreuungsführung. Um dies zu gewährleisten gehören regelmäßige Teamsitzungen, 
Fortbildung und Supervision zum Standard. Dies muss sich in den Jahresarbeitsstun-
den niederschlagen.  
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Die Bestimmung der Höhe der Fallpauschalen greift mit ihrer gewichteten Erhöhung 
qualitative Gesichtspunkte auf. Allerdings vernachlässigt sie dabei den Personenkreis 
der langjährigen, schwierigen und komplexen Betreuungsfälle.  
Die erste Zeit der Betreuungsführung höher zu vergüten, entspricht dem Mehraufwand 
in den Anfangsmonaten. Diese Vergütungsstruktur berücksichtigt aber nicht die Viel-
zahl von Betreuten, die aufgrund eines komplexen Krankheitsbildes (z.B. chronische 
psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen, Mehrfachproblematiken) nur geringe 
Chancen auf Besserung haben. Hier bleibt der Betreuungsaufwand oft konstant hoch 
oder erhöht sich sogar im Laufe der Betreuungsführung. Bei Einhaltung der Vorgaben 
der UN-Behindertenrechtskonvention entsteht durchaus ein erheblicher Mehraufwand, 
wenn beispielsweise nur in leichter Sprache kommuniziert werden kann oder Leistun-
gen des Betreuers barrierefrei erbracht werden müssen. Gerade diese komplexen und 
schwierigen Fälle werden aber aufgrund der guten fachlichen Expertise der Betreu-
ungsvereine von deren beruflich Mitarbeitenden übernommen. Die Vergütungserhö-
hung für diese Fälle beträgt in dem Gesetzentwurf allerdings nur 11 % und ist damit 
im untersten Bereich angesiedelt. 

Die mit dem Betreuungsrecht beabsichtigte Idee, Fälle nach kurzer Zeit z.B. an Ehren-
amtliche abzugeben, wird nur funktionieren, wenn der Bereich der Begleitung Ehren-
amtlicher deutlich umfassender und verbindlicher ausgestaltet wird, als er es derzeit 
ist. Wir erhoffen uns hier eine deutliche Qualitätsverbesserung mit einem weiteren Ge-
setzesverfahren in 2020 – nach Abschluss des interdisziplinären Diskussionsprozes-
ses des BMJV. 

 

B. Zu den Änderungen im Einzelnen  
(soweit für uns relevant) 

§ 3 Abs. 1 E-VBVG Stundensatz des Vormunds 

Der vorgeschlagenen Stundensatzanpassung wird auf der Grundlage der aktuellen 
Vergütungsstruktur im Vormundschaftsbereich insgesamt zugestimmt. Allerdings sind 
auch hier 17 % zu wenig, weil diese den Kostenanstieg seit 2005 nicht abbilden. Wei-
tere ggf. notwendige Strukturänderungen in der Vergütung der Vormundschaften muss 
die aktuelle Vormundschaftsrechtsreform klären. 

 

§ 4 VBVG - E  

Die Beibehaltung des bewährten pauschalisierten Vergütungssystems und die Weiter-
entwicklung durch vereinfachte Fallpauschalen ist unseres Erachtens der richtige 
Weg. Die Erhöhung der Vergütung an den bei den  Betreuungsvereinen  zur  Refinan-
zierung  einer  Vollzeit-Vereinsbetreuerstelle  anfallenden  Kosten  zu  orientieren  und  
mit  der  Entgeltordnung  Tarifvertrag  für  den  öffentlichen  Dienst  –  Sozial-  und  
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Erziehungsdienst  (TVÖD-SuE)  objektivierbare  Kriterien zu entwickeln, begrüßen wir 
ausdrücklich. 

 

§ 5 E-VBVG Fallpauschalen 

Abs. 2: Berechnung der Pauschalen 

Das größte Problem sehen wir in der Bestimmung der Höhe der Fallpauschalen für die 
Gruppe der „Langzeitbetreuten“. Hier werden Menschen aufgrund eines komplexen 
und/oder chronischen Krankheitsbildes oft jahrelang begleitet und unterstützt. Der Ar-
beitsaufwand für den Betreuer sinkt in diesen Fällen nicht kontinuierlich, steigt sogar 
periodisch an. Die Vergütungserhöhung für diese Kategorie beträgt in dem Gesetzent-
wurf allerdings nur ca. 11 % und ist damit im untersten Bereich angesiedelt. Der Auf-
wand des Betreuers ist mit dieser geringen Erhöhung nicht gedeckt. Das bedeutet 
letztlich eine Benachteiligung der betroffenen Betreuten. 

 

Abs. 3: Aufenthaltsort 

Wir befürchten durch die neue Begrifflichkeit „ambulantes betreutes Wohnen“ eine er-
neute jahrelange Rechtsprechung der Abgrenzung. Insoweit weisen wir darauf hin, 
dass nicht nur der Heimbegriff mittlerweile abgelöst ist. Im BTHG werden ab 2020 auch 
die Kategorien der stationären, teilstationären Einrichtungen und ambulanten Dienste 
entfallen. Um die Anschlussfähigkeit des Betreuungsrechts an diese, bereits jetzt ab-
sehbaren, Entwicklung sicherzustellen, regen wir deshalb an, die Neuausrichtung der 
Fallkostenpauschalen von Anfang an zukunftsfähig zu formulieren. 

 

Artikel 3 Evaluierung 

Wir halten eine Dynamisierung angelehnt an die Tarifentwicklung im öffentlichen 
Dienst für geboten. Übergangsweise unterstützen wir eine Evaluierung. Allerdings ist 
auch der, inzwischen nachgebesserte, Zeitpunkt nach vier Jahren zu spät. Das gilt im 
Übrigen auch für den Vormundschaftsbereich. Ein, nach dem aktuellen Diskussions-
prozess im BMJV, eingeleitetes Gesetzesverfahren sollte, neben qualitativen und 
strukturellen Aspekten, auch die finanziellen Konsequenzen erneut aufgreifen. Sollte 
sich eine unbedingt notwendige Dynamisierung auf Dauer nicht durchsetzen lassen, 
schlagen wir hilfsweise eine regelmäßige Anpassung der Vergütung an die tatsächlich 
gestiegenen Kosten und die Tarifentwicklung im Wege einer Verordnung vor.  
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C. Abschließende Bemerkung 

Trotz aller Bedenken stimmen wir dem Gesetzentwurf zu, um eine schnelle Vergü-
tungserhöhung für unsere Vereine nicht zu verhindern. Wir benötigen eine sofortige 
Anpassung der Vergütungssätze, damit unsere Vereine den wichtigen Diskussions-
prozess im BMJV zur Selbstbestimmung und Qualität in der Rechtlichen Betreuung 
konstruktiv begleiten können. 

Wir erhoffen uns nach dem Diskussionsprozess ein Gesetzesverfahren, das eine 
echte qualitative Weiterentwicklung des Betreuungsrechtes im Sinne der UN-BRK ga-
rantiert. Wenn Selbstbestimmung der Betroffenen konsequent umgesetzt wird, wenn 
unterstützte Entscheidungsfindung eine ersetzende Entscheidung auf das äußerst 
Notwendige (Ultima Ratio) reduziert, müssen die Rahmenbedingungen für alle im Be-
treuungswesen stimmen. In diesem Zusammenhang müssen am Ende des Diskussi-
onsprozesses auch die Vergütung der Betreuer und die Finanzierung der Betreuungs-
vereine noch einmal genau betrachtet werden. In diesem Sinne sehen wir in dem jet-
zigen Gesetzesentwurf nur eine Übergangslösung. 

 

Düsseldorf, 30. April 2019 

 
 
 
Kontakt: 
Barbara Dannhäuser, Arbeitsstelle Rechtliche Betreuung DCV, SkF, SKM 
im SKM Bundesverband, Sternstr. 71-73, 40479 Düsseldorf 
dannhaeuser@skmev.de  
 
 
 
 
Innerhalb der verbandlichen Caritas mit ihren Fachverbänden SkF und SKM engagieren sich bundes-
weit 270 Betreuungsvereine mit ca. 1.000 beruflich Mitarbeitenden und ca. 20.000 ehrenamtlichen Be-
treuerinnen und Betreuern. 
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